
Bayerisches Landesamt für 
Umwelt

Bohranzeige online
Ein Service für Bohrunternehmen, 

Bauherren und Ingenieurbüros

Webanwendung

Bohranzeige 
online

Mit der „Bohranzeige online“ werden 
alle Bohrungen nach Lagerstättenge-
setz schnell und einfach innerhalb der 
Landesfläche Bayerns gemeldet.

Benutzeroberfläche der „Bohranzeige online“

Und dann? Nach Abschluss der Bohrarbeiten 
werden die Bohrergebnisse und Schich-
tenverzeichnisse den Bohrmeldungen 
zugeordnet und digital abgelegt.

Bohrungen im Bodeninformationssystem Bayern (BIS)

Weitere Informationen 

Fragen? Falls Sie Fragen hierzu haben, schreiben 
Sie bitte an die speziell für diese Zwecke 
eingerichtete E-Mail-Adresse 
bohrungen@lfu.bayern.de oder rufen 
Sie uns unter 09281 1800-4770 an.

Mehr Infos im 
Internet

Sie wollen mehr über die Arbeit des Geo-
logischen Dienstes am LfU wissen? Dann
besuchen Sie doch unsere Internetseiten: 
www.lfu.bayern.de/geologie
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Bohrdaten in Bayern

Lohnende  
Zusammenarbeit

Der Geologische Dienst am Bayerischen 
Landesamt für Umwelt (LfU) erfasst bay-
ernweit Daten über den Untergrund und 
stellt diese in verständlich aufbereiteter 
Form Öffentlichkeit, Wirtschaft und Ver-
waltung digital zur Verfügung.

Von unserer Zusammenarbeit mit Bohr- 
unternehmen, Bauherren und Ingenieur-
büros profitieren alle Beteiligten glei-
chermaßen. Denn jede Bohrung, die Sie 
durchführen, hilft uns, den Untergrund 
Bayerns detailliert zu erfassen und erhöht 
so Ihre Planungssicherheit.

„Bohranzeige 
online“

Bohranzeige 
bequem online

Das LfU versteht sich als Dienstleister 
und bietet Ihnen einen bequemen, 
schnellen Online-Service, um Ihrer ge-
setzlichen Verpflichtung zur Bohranzeige 
nach Lagerstättengesetz (LagerStG) nach-
zukommen. 
 
Unter www.lfu.bayern.de/geologie/
bohranzeige kann Ihre Bohranzeige ein-
fach und schnell im Internet erfolgen. 
Damit ist Ihrer Meldepflicht nach Lager-
stättengesetz Genüge getan.

Nutzen für alle

Geoinformation 
zentral aus einer 
Hand

Die aus Ihren Daten gewonnenen Er-
kenntnisse werden von uns aufbereitet 
und um eigene Forschungsbohrungen 
und Geodaten ergänzt. Somit stehen 
Ihnen aktuelle Geoinformationen aus ganz 
Bayern für Ihre Planungen unter 
www.bis.bayern.de online zur Verfü-
gung. Zustätzlich besteht die Möglichkeit, 
detaillierte Informationen über die LfU-
Datenstelle zu erhalten.

Tragen Sie dazu bei, das Wissen über 
den Untergrund Bayerns weiter zu vertie-
fen. Wir profitieren alle davon!

Aufnahme von 
Bohrdaten einer 
LfU-Forschungs-
bohrung

Gesetzliche Grundlage

Gesetzliche 
Grundlage

Dem LfU müssen alle mit mechani-
scher Kraft angetriebenen Bohrungen 
zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten 
von demjenigen, der die Bohrung für 
eigene oder fremde Rechnung ausführt, 
angezeigt werden. Nach Abschluss der 
Bohrarbeiten sind dem LfU innerhalb 
einer 3-monatigen Frist die ausgefüllten 
Schichtenverzeichnisse (gem. EN ISO 
14688, 14689; EN ISO 22475-1; früher 
DIN 4022) und das Bohrprofil, ggf. mit 
Angaben zum Ausbau der Bohrung, zu 
übergeben.

Bohrkernauslage

Bitte beachten Sie Die Unterlassung der Anzeigepflicht ist 
eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer 
Geldbuße von bis zu 5.000 € geahndet 
werden kann.

Wichtig Ihre Online-Bohranzeige nach Lager- 
stättengesetz ersetzt nicht die 
Verpflichtung der Anzeige von Erd-
aufschlüssen oder Bohrungen nach 
Wasserhaushaltsgesetz (§49 WHG) 
bzw. Bundesberggesetz (BBergG) oder 
die Beantragung von wasserrechtlichen 
bzw. bergrechtlichen Verfahren. Diese 
sind gesondert unter Einhaltung der ge-
setzlichen Fristen bei den zuständigen 
Behörden abzugeben.
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